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Ein Text ist nicht dann vollkommen,

wenn man nichts mehr hinzufügen kann,

sondern dann, wenn man nichts mehr weglassen kann.

Antoine de Saint-Exupéry

Vorwort
Die deutsche Rechnungslegung befindet sich im Umbruch. Sie versucht, den nationalen und inter-
nationalen Zerreißproben Stand zu halten. Nach wie vor ist die handelsrechtliche Rechnungslegung
Ausgangspunkt für die – sich allerdings immer weiter von ihr entfernende – steuerliche Gewinner-
mittlung. Ebenso bleibt das HGB allein Grundlage der Ausschüttungsbemessung. Diesen Zielset-
zungen versucht das modernisierte HGB ebenso gerecht zu werden wie den internationalen Rufen
nach einer besseren Vergleichbarkeit handelsrechtlicher Jahres- und Konzernabschlüsse sowie
einer Aufwertung der Informationsfunktion der externen Rechnungslegung.

Mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) hat der Gesetzgeber ab dem Jahr 2010 die
„Ära einer neuen Rechnungslegung“ eingeläutet. Wie lange diese Bestand haben wird, ist noch
nicht abzuschätzen. Allerdings müssen die Anwender und Nutzer handelsrechtlicher Rechnungsle-
gungsinformationen ihr Möglichstes dafür tun, die nach wie vor überwiegend dem Vorsichtsprinzip
verpflichteten Vorschriften des HGB weiter zu erhalten. Schließlich besteht vor dem Hintergrund
der oben genannten zahlreichen Zwecksetzungen die Gefahr, dass der handelsrechtliche Abschluss
sonst keinen der ihm zugedachten Zwecke sachgerecht erfüllen kann – eine „eierlegende Woll-
milchsau“ wird es auch im Rahmen der Rechnungslegung nicht geben. Unabhängig von der Dis-
kussion eines eigenständigen Steuerbilanzrechts kann nur das HGB den nationalen Anforderungen
und Besonderheiten einer primär gläubigerschutzorientierten Rechnungslegung gerecht werden –
nicht nur, aber vor allem auch im Hinblick auf den deutschen Mittelstand.

Das vorliegende Werk erscheint erstmals in einem Jahr, in dem zahlreiche neue und überarbeitete
Kommentare zum HGB veröffentlicht werden. Bewusst setzt der vorliegende Systematische Praxis-
kommentar Bilanzrecht deshalb den Schwerpunkt auf die Rechnungslegung im deutschen Mittel-
stand. Neben der praxisorientierten Aufbereitung der einzelnen Kommentierungen verdeutlichen
Praxishinweise sowie zahlreiche Beispiele und Abbildungen die Anwendung der einzelnen Rege-
lungen. Der HGB-Praxiskommentar richtet sich sowohl an Bilanzierende und Berater als auch an
Abschlussprüfer und weitere Nutzer der handelsrechtlichen Rechnungslegung. Die Kommentierun-
gen stellen die Anwendung der handelsrechtlichen Normen in den Vordergrund. Bezüge zu den
IFRS sind daher weitgehend entbehrlich, vielmehr werden an ausgewählten Stellen die nach wie
vor gültigen steuerlichen Bezüge thematisiert.

Mit rund 1.350 Seiten präzisiert der Praxiskommentar die Anwendung der §§ 238-315a HGB und
stellt umfassend die Offenlegung (§§ 325-329 HGB) dar. Damit ist der Kommentar ein unverzicht-
bares Hilfsmittel für die Rechnungslegung und Offenlegung im deutschen Mittelstand und hebt
sich hierdurch bewusst von anderen HGB-Kommentaren ab.

Die Kommentierungen der Regelungen zur Abschlussprüfung und zu den Sanktionsvorschriften
des HGB sowie zu einzelnen branchenspezifischen Bilanzierungsthemen und Sonderfragen der
handelsrechtlichen Rechnungslegung finden sich in dem ebenso von Petersen/Zwirner/Brösel her-
ausgegebenen und im Bundesanzeiger Verlag erschienenen Handbuch Bilanzrecht. Dieses Werk
stellt eine Ergänzung zu dem vorliegenden Systematischen Praxiskommentar Bilanzrecht dar.
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Wir sind als Herausgeber sehr stolz darauf, dass es uns gelungen ist, renommierte Persönlichkeiten
aus Wissenschaft und Praxis als Autoren für das vorliegende Werk zu gewinnen. Das Vertrauens-
verhältnis zwischen Autoren und Herausgebern sowie die zu jedem Zeitpunkt unproblematische
Abstimmung einzelner Kommentierungen untereinander haben dazu beigetragen, dass der Syste-
matische Praxiskommentar Bilanzrecht in der nunmehr vorliegenden Qualität erscheinen konnte.
Erst die Kooperation zahlreicher namhafter Autoren ermöglicht eine anwenderorientierte Fokussie-
rung auf theoretisch fundierte Beiträge mit klarem Praxisbezug. Dafür danken wir allen Autorinnen
und Autoren, welche die Realisierung dieses Projekts erst ermöglicht haben.

Ebenso sind wir dem Bundesanzeiger Verlag, namentlich Frau Dorothea Venator und Herrn Jörg
Schick, für ihr Vertrauen in uns als Herausgeber sowie in alle Autorinnen und Autoren zu besonde-
rem Dank verpflichtet. Die Entscheidung, einen neuen HGB-Kommentar auf den Weg und schließ-
lich auf den Markt zu bringen, erfordert angesichts der Fülle an Literatur zum HGB – und nicht
zuletzt zum BilMoG – Mut, Voraussicht und einen langen Atem. Gleichwohl ist diese Entscheidung
vor dem Hintergrund der klaren Praxisorientierung und Problemfokussierung des vorliegenden
Werkes richtig. Wir danken dem Bundesanzeiger Verlag dafür, dass die Autoren und Herausgeber
neue Maßstäbe in der handelsrechtlichen Kommentierung setzen durften.

Außerordentlich danken wir Frau Dr. Julia Busch, die dieses Projekt – stets im Sinne von Verlag,
Autoren und Herausgebern – über zwei Jahre von seinen ersten Anfängen an betreut und begleitet
hat. Sie hat die ganze Zeit über die redaktionelle Leitung des Projekts hervorragend gemeistert und
mit dem nötigen (und zugleich wohl portionierten) Maß an Druck Autoren und Herausgeber an
ihre Pflichten erinnert. Es ist nicht zuletzt ihrem unermüdlichen Einsatz und ihrem steten Drang
nach Verbesserung und Perfektionierung zu verdanken, dass der Systematische Praxiskommentar
Bilanzrecht in der vorliegenden Form erscheinen konnte, was unsere besondere Anerkennung ver-
dient.

Stellvertretend für die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Redaktionsteam danken wir
Herrn Roberto Liebscher sehr herzlich für seinen nahezu einjährigen Einsatz im Rahmen dieses Pro-
jekts. Seine redaktionellen Arbeiten waren den Autoren und Herausgebern eine unverzichtbare
Hilfe. 

Den Systematischen Praxiskommentar Bilanzrecht herauszugeben und sich als Autor einzubringen,
erfordert Verantwortung gegenüber der handelsrechtlichen Rechnungslegung und die Positionie-
rung klarer Aussagen. Den Erfolg dieses Werkes bestimmt allerdings allein der Markt, der den Kom-
mentar hoffentlich als praxisnahen Begleiter aufnehmen wird. Da es unser vorrangiges Ziel ist, eine
stets aktuelle und praxisorientierte Diskussion der einzelnen HGB-Normen darzustellen, sind wir
auf die Rückmeldungen der Leser dieses Buches angewiesen. Wir würden uns daher sehr freuen,
wenn Sie uns Ihre Anregungen und Anmerkungen ebenso wie Fragen aus dem praktischen Bilan-
zierungsalltag unter praxiskommentar@kleeberg.de zukommen lassen. Nur so können wir die
aktuellen Fragestellungen und Probleme bei der nächsten Auflage berücksichtigen und das Werk
damit in seiner Entwicklung stets verbessern.

München, im Juli 2010

Karl Petersen Christian Zwirner Gerrit Brösel
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§ 238 HGB  Buchführungspflicht

28 Brösel/Zwirner

erfolgen, wenn nach dem Vertragsabschluss Verluste oder Risiken im Hinblick auf die Abwicklung
dieser Geschäfte drohen und bekannt werden. Allerdings hat außerhalb dieser Dokumentation der
Buchführung i.e.S. die Aufzeichnung der weiteren Geschäftsvorfälle i.R.d. Buchführung i.w.S. (vgl.
Rn. 7) zu erfolgen. 

10 Ein einzelner realwirtschaftlicher Sachverhalt kann zu zwei handelsrechtlich zu erfassenden
Geschäftsvorfällen führen. Die Entstehung einer Forderung bzw. einer Verbindlichkeit einerseits
und deren Begleichung andererseits sind grds. als verschiedene Geschäftsvorfälle1 zu betrach-
ten. Eine Zusammenfassung dieser Geschäftsvorfälle ist aus Vereinfachungsgründen denkbar,
soweit zwischen diesen Geschäftsvorfällen nicht mehr als sieben Kalendertage liegen und auch
kein Bilanzstichtag liegt.

11 Mit Blick auf die Abgrenzung einzelner Geschäftsvorfälle ist stets auf die Sphäre der buchführen-
den Einheit zu achten. Eine besondere Bedeutung kommt dieser Abgrenzung im Zusammenhang
mit PersHG zu. Während die das Handelsgewerbe betreffenden und damit das kaufmännische Ver-
mögen verändernden Geschäftsvorfälle i.R.d. Buchführung zu erfassen sind, bedarf es keiner
gesonderten Erfassung ausschließlich privat veranlasster Geschäftsvorfälle.

12 Im Hinblick auf die Veränderung der Struktur und der Höhe des kaufmännischen (Brutto-)Vermö-
gens ist das wirtschaftliche Eigentumskriterium von Bedeutung. Diverse rechtliche Eigentums-
übergänge, wie die Sicherungsübereignung und die Forderungsabtretung, sind somit nicht als
Geschäftsvorfall (Buchführung i.e.S.) i.S.d. § 238 HGB zu betrachten. Gleichzeitig sind diese Infor-
mationen i.R.d. weiteren Berichts- und Rechenschaftspflichten der Buchführung zu dokumentieren
(Buchführung i.w.S.).

13 Bezüglich des Vorliegens verschiedener Rechtsträger respektive wirtschaftlicher Einheiten sind die
Buchführungspflichten der einzelnen Einheiten abzugrenzen. Hierbei ist regelmäßig jeweils auf das
Vorliegen einer eigenständigen Kaufmannseigenschaft Bezug zu nehmen.

14 I.R.d. handelsrechtlichen Buchführung werden mit der Dokumentation, dem Gläubigerschutz und
der Information grds. drei primäre Zwecke2 verfolgt, die mit den Zwecken der Bilanzierung eng

Geschäftsvorfälle müssen sich nicht zwangsläufig unmittelbar auf das Vermögen des
Kaufmanns auswirken. Auch außerbilanzielle Sachverhalte oder berichtspflichtige Tat-
sachen sind als Geschäftsvorfälle i.S.d. Buchführungspflicht anzusehen.

1 Vgl. Beck Bil-Komm/Winkeljohann/Klein, § 238 HGB Rn. 62 ff.

Beispiel für einen Sachverhalt, der zwei Geschäftsvorfälle bedingt

Das UN erhält im Oktober 01 Maschinen gegen eine Rechnung. Die Rechnung wird im Oktober
01 gebucht und erst im Februar 02 bezahlt. Hierbei handelt es sich bei der Buchung der Ver-
bindlichkeit sowie der Buchung des Zahlungsvorgangs um zwei gesonderte Geschäftsvorfälle.

Für den Umfang der Buchführungspflicht ist die Abgrenzung der den Geschäftsbetrieb
betreffenden Sachverhalte notwendig. Die Abgrenzung von allein die Privatsphäre des
Kaufmanns betreffenden Sachverhalten ist ebenso entscheidend wie die Zuordnung
einzelner Geschäftsvorfälle zu verschiedenen buchführungspflichtigen Einheiten.

Im Zusammenhang mit mehreren Rechtsträgern bzw. wirtschaftlichen Einheiten
kommt der Abgrenzung der einzelnen Buchführungspflichten für die jeweiligen
Rechtssubjekte Bedeutung zu.

2 Vgl. Leffson, S. 46; Ulmer/Hüffer, § 238 HGB Rn. 2 ff.; Beck Bil-Komm/Winkeljohann/Klein, § 238 HGB Rn. 59;
Mindermann/Brösel, S. 4; HdJ/Schulze-Osterloh, Abt. I 2 Rn. 28 f.
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II. Anforderungen an die Buchführung

1. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

43 Die GoB1 sind ein unbestimmter Rechtsbegriff. Hierbei handelt es sich nach h.M. um ein System
allgemein anerkannter Regeln bzgl. der Führung von Handelsbüchern sowie zur sich anschließen-
den JA-Erstellung, welches zur Schließung von Gesetzeslücken und zur Reduktion von Interpreta-
tionsspielräumen dienen soll. Diese überindividuellen Verhaltensnormen sollen eine zweckorien-
tierte Rechnungslegung gewährleisten.2

44 Die Möglichkeit der Herleitung der GoB3 auf dem induktiven Weg, also der (empirischen) Ablei-
tung aus den Handlungsweisen bzw. der Buchführungspraxis eines 'ordentlichen und ehrenwer-
ten' Kaufmanns i.S.v. Handelsbräuchen, gilt – nicht nur in weitgehender Ermangelung entspre-
chender Subjekte – als veraltet. Eine bedeutsame und durch die BFH-Rechtsprechung legitimierte4

Herleitungsmethode ist nach wie vor die deduktive Methode, wonach die Ableitung der GoB (nicht
statistisch, sondern „durch Nachdenken“5) aus den Zwecken der Rechnungslegung erfolgen soll.
Inwieweit sich dieses Vorgehen als h.M. auch nach der Umsetzung des BilMoG halten kann, bleibt
abzuwarten. Schließlich ergibt sich durch das BilMoG das Problem, dass sich die Zielhierarchie der
Rechnungslegung verschoben und somit der Gläubigerschutz als Primärziel im Vergleich zum Infor-
mationsziel an Bedeutung verloren hat. Aufgrund der hierdurch gestiegenen Zielkonkurrenz wird
zukünftig voraussichtlich die hermeneutische Herleitung, die auf die ausgewogene und umfas-
sende Berücksichtigung aller Determinanten zielt, weiter an Bedeutung gewinnen.

2. Gebot der Überschaubarkeit der Buchführung

45 Ein JA muss „klar und übersichtlich sein“6. Da die Buchführung die Basis für die JA-Erstellung ist,
wirkt sich dieser Grundsatz der Bilanzklarheit auch auf die Buchführung aus.7 Diese muss ent-
sprechend so vorgenommen werden, dass „sie einem sachverständigen Dritten innerhalb ange-
messener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und über die Lage des UN vermitteln
kann.“8 Dieses Gebot der Überschaubarkeit9 (Übersichtlichkeit) wird insb. durch die Regelungen
des § 239 HGB konkretisiert.

Beispiel zum Auseinanderfallen von Beginn und Ende der Buchführungspflicht in HR
und StR

Die B-AG entsteht durch Abspaltung aus der A-AG. Spaltungsstichtag ist der 01.01.01 (Abspal-
tung zur Neugründung). Der Spaltungsantrag wird im Mai 01 beim zuständigen Handelsregis-
ter eingereicht und im Juli 01 von der Hauptversammlung beschlossen. Die Spaltung wird im
September 01 im Handelsregister eingetragen.
Steuerlich beginnt die Buchführungspflicht der B-AG am 01.01.01. Handelsrechtlich beginnt
die Buchführungspflicht mit der zivilrechtlich wirksamen Eintragung der Spaltung in das Han-
delsregister, also im September 01.
Die steuerliche Buchführungspflicht der A-AG bezogen auf den abgespaltenen Teil endet zum
01.01.01. Handelsrechtlich ist der abgespaltene Teil bis zum Wirksamwerden der Spaltung
durch den Handelsregistereintrag im September 01 in der Buchführung abzubilden.

1 Vgl. Leffson; Beck Bil-Komm/Förschle/Usinger, § 243 HGB Rn. 1 ff.; HdJ/Schulze-Osterloh, Abt. I 2 Rn. 11 ff.
2 Vgl. MünchKommHGB/Ballwieser, § 238 HGB Rn. 20.
3 Vgl. Ulmer/Hüffer, § 238 HGB Rn. 35 ff.; Beck Bil-Komm/Förschle/Usinger, § 243 HGB Rn. 12 ff.; Baetge/Kirsch/

Thiele, S. 105 ff.
4 Vgl. Beisse, StuW 1984, 1, 7.
5 Döllerer, BB 1959, 1217, 1220; Beck Bil-Komm/Förschle/Usinger, § 243 HGB Rn. 15.
6 § 243 Abs. 1 HGB.
7 Vgl. § 238 Abs. 1 Satz 2 HGB.
8 § 238 Abs. 1 Satz 2 HGB.
9 Vgl. Ulmer/Hüffer, § 238 HGB Rn. 56 ff.; HdR-E/Pfitzer/Oser, § 238 HGB Rn. 14 f.
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46In § 238 Abs. 1 Satz 2 HGB findet sich der Hinweis auf die „Lage des Unternehmens“, wobei
diese Formulierung von § 238 Abs. 1 Satz 1 HGB abweicht, denn dort ist lediglich von der „Lage
seines [des Kaufmanns, die Verf.] Vermögens“ die Rede. Dies sollte jedoch nicht zu dem Schluss
führen, in diesem Zusammenhang eine andere, geringere als die „Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage“ i.S.d. § 264 Abs. 2 HGB unter der „Lage des UN“ zu verstehen. Vielmehr sollte es zu
jeder Zeit möglich sein, auf Basis der Buchführung einen Abschluss zu erstellen und somit den
Zweck der Rechnungslegung 'Selbstinformation zum Gläubigerschutz' zu erfüllen.1 Dieser zieht
auch das Erfordernis einer zeitnahen Buchung der einzelnen Geschäftsvorfälle nach sich.

47Um als 'sachverständiger Dritter' zu gelten, sollte eine z.B. i.R.e. kaufmännischen Ausbildung
oder eines betriebswirtschaftlichen Studiums erworbene spezielle Sachkunde zum einen i.R.d. Buch-
führung und zum anderen bzgl. des Buchführungssystems vorliegen. Berufsexamen (wie bspw. die
des WP oder des Steuerberaters) sollten nicht erforderlich, allgemeine handels- und steuerrechtliche
Kenntnisse hingegen nicht ausreichend sein, um als sachverständiger Dritter zu gelten.2

48Auch die geforderte Angemessenheit bzgl. der Zeit, die ein sachverständiger Dritter für den
Überblick benötigt, lässt sich nicht abschließend definieren. Diese ist insofern als subjekt- und
unternehmensindividuell zu bezeichnen, als sie von der UN-Größe und -Komplexität sowie vom
Buchführungssystem und vom Ort der Buchführung (und schließlich von der konkreten Sachkunde)
abhängig ist. Ein entsprechender Überblick sollte überwiegend auf Basis der Bücher und Belege
vermittelt werden können. Die Möglichkeit der Überblicksgewinnung sollte jederzeit ohne wesent-
liche zusätzliche Auskünfte und Zeitverzug bestehen.3

3.  Gebot der Nachvollziehbarkeit der Buchführung

49Die Geschäftsvorfälle müssen sich gem. § 238 Abs. 1 Satz 3 HGB insofern nachvollziehen lassen,
als eine Verknüpfung zwischen der jeweiligen Buchung und dem entsprechenden Geschäftsvorfall
besteht und auch im Nachhinein hergestellt werden kann. Es soll somit möglich sein, den Zusam-
menhang zwischen der Entstehung und der zeitlichen Entwicklung des Geschäftsvorfalls sowie
dessen buchmäßiger Erfassung zu verfolgen. Dieses Gebot der Nachvollziehbarkeit4 (Verfolgbar-
keit, Nachprüfbarkeit) geht auf den Grundsatz der Bilanzwahrheit zurück und wird durch das
Belegprinzip unterstützt, welches sich auch aus § 238 Abs. 2 HGB ergibt. Sowohl durch den Beleg
muss eine eindeutige Zuordnung zur jeweiligen Buchung möglich sein als auch umgekehrt – also
eine Zuordnung der Buchung zum jeweiligen Beleg. Dies sollte wiederum einem sachverständigen
Dritten in angemessener Zeit möglich sein.

4. Grundsätze ordnungsmäßiger Dokumentation und Organisation

a) Belegprinzipien

50Auch im Zeitalter der EDV-Buchführung gilt: Keine Buchung ohne Beleg!5 Dies ist auch für Um-,
Storno- sowie Abschlussbuchungen, für die jeweils Eigenbelege zu erstellen sind, zu berücksich-
tigen. Der Beleg ist Nachweis eines Geschäftsvorfalls. Wenn mehrere Schriftstücke für denselben
Vorgang anfallen (z.B. Bankauszug und Rechnung), ist i.S.d. einheitlichen Belegwahl eindeutig fest-
zulegen, welcher als Beleg gilt. Belege sind als Urkunde zu behandeln. D.h., in diesen darf i.V.m.

1 Vgl. Ulmer/Hüffer, § 238 HGB Rn. 57.
2 Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele/Quick/Wolz, § 238 HGB Rn. 32; Ulmer/Hüffer, § 238 HGB Rn. 58; Beck Bil-Komm/Win-

keljohann/Klein, § 238 HGB Rn. 66. 
3 Vgl. Ulmer/Hüffer, § 238 HGB Rn. 58; Beck Bil-Komm/Winkeljohann/Klein, § 238 HGB Rn. 66; HdR-E/Pfitzer/

Oser, § 238 HGB Rn. 15.
4 Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele/Quick/Wolz, § 238 HGB Rn. 1; Ulmer/Hüffer, § 238 HGB Rn. 59.

Auch für die Nachvollziehbarkeit gilt: Keine Buchung ohne Beleg!

5 Vgl. Leffson, S. 164; Beck Bil-Komm/Winkeljohann/Klein, § 238 HGB Rn. 86 ff.; Mindermann/Brösel, S. 8 f.;
HdR-E/Pfitzer/Oser, § 238 HGB Rn. 16.
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§ 239 Abs. 3 HGB nichts wegradiert oder unleserlich gemacht werden. Belege und ggf. darin vor-
genommene Änderungen müssen nachweislich autorisiert worden sein.1 Im Beleg müssen die
Konten angegeben werden, in die gebucht wird, um so ein einheitliches und nachvollziehbares
Buchen sicherzustellen. Die Belege sind nach ihrer Art (also systematisch) zu ordnen und fortlau-
fend (also chronologisch) zu nummerieren.

b) Zeitliche und systematische Erfassung der Geschäftsvorfälle

51 Die Geschäftsvorfälle müssen in den Büchern – gem. den Prinzipien der Überschaubarkeit und
Nachvollziehbarkeit i.V.m. § 239 Abs. 2 HGB – sowohl zeitlich fortlaufend als auch in einer sachli-
chen Ordnung aufgezeichnet werden. Welche Bücher konkret zu führen sind, ist gesetzl. nicht
geregelt. In der kaufmännischen Praxis wird hierzu in Grund-, Haupt- und Nebenbücher unter-
schieden.2

52 Im Grundbuch (Journal) werden sämtliche Geschäftsvorfälle in chronologischer Folge festgehal-
ten. Hierin sind das Datum, die Belegnummer, das Konto und das Gegenkonto (bzw. die darüber
hinaus betroffenen Konten), der Betrag und der Sachverhalt in Kurzdarstellung zu verzeichnen. 

53 Die systematische Aufzeichnung erfolgt im Hauptbuch, das die Aufzeichnungen des Grundbuchs
übernimmt. Die Ordnung der Geschäftsvorfälle erfolgt nach sachlichen Kriterien auf den entspre-
chenden Konten, welche sich aus dem Kontenplan des UN ergeben, der wiederum aus einem der
verschiedenen (Standard-)Kontenrahmen abgeleitet sein kann.3

54 Die Nebenbücher (auch Hilfsbücher genannt) werden i.d.R. außerhalb des Kontensystems geführt
und dienen dazu, bestimmte Konten des Hauptbuchs näher zu erläutern und zu untergliedern. Die
Nebenbücher sind entweder über maschinelle oder über manuelle Schnittstellen mit dem Haupt-
buch verknüpft. Zu den wichtigsten Nebenbüchern zählen das Kontokorrentbuch, welches die
Buchführung der Kreditoren (Lieferanten) und der Debitoren (Kunden) beinhaltet, das Lagerbuch,
das Anlagenbuch, das Lohn- und Gehaltsbuch sowie das Kassenbuch.

c) Aufbewahrung

55 Eine weitere Konkretisierung der GoB-Anforderungen ist die Aufbewahrungspflicht. Diese
bezieht sich auf eine Kopie der abgesandten Handelsbriefe, die im Interesse der Beweissicherung
mit der Urschrift übereinstimmen muss und sich nicht auf wesentliche Inhalte beschränken darf.4

56 Zur Dokumentation der Geschäftsvorfälle sind vom Buchführungspflichtigen folglich nicht nur die
Buchungsbelege, sondern gem. § 238 Abs. 2 HGB auch die abgesandten Handelsbriefe vollständig
zurückzubehalten (vgl. § 257 HGB Rn. 16 ff.).5 Somit ist es nicht zulässig, lediglich Zusammenfas-
sungen der Handelsbriefe aufzubewahren. Die Dauer der Zurückbehaltungspflicht bzgl. der vom
Kaufmann abgesandten Briefe beträgt gem. § 257 HGB – gerechnet vom Schluss des Kalender-
jahrs, in dem der Handelsbrief abgesandt worden ist6 – sechs Jahre. 

57 Gem. § 257 Abs. 2 HGB handelt es sich bei Handelsbriefen7 um „Schriftstücke, die ein Handels-
geschäft betreffen“. Zum einen ist zu berücksichtigen, dass es sich hierbei nicht nur um 'Briefe'
i.e.S. handelt, sondern dass gem. h.M. relevant ist, ob „dem Empfänger ein schriftlicher Text zuge-
hen soll“8. Demnach ist den Handelsbriefen – neben Faxdokumenten, Fernschreiben und Tele-
grammen – auch die (ausgehende) elektronische Post (neudeutsch: E-Mail) zu subsumieren. Zum
anderen muss sich das Schriftstück auf ein Handelsgeschäft beziehen, wozu zwar nicht die reinen

1 Vgl. MünchKommHGB/Ballwieser, § 238 HGB Rn. 40.
2 Vgl. (auch für nachfolgende Rn.) Baetge/Kirsch/Thiele/Quick/Wolz, § 238 HGB Rn. 37 ff.; Koller/Roth/Morck/

Morck, § 238 HGB Rn. 8; Beck Bil-Komm/Winkeljohann/Klein, § 238 HGB Rn. 70 ff; Mindermann/Brösel,
S. 195 ff.; vgl. zu den zu führenden Büchern auch HdR-E/Pfitzer/Oser, § 238 HGB Rn. 13.

3 Vgl. Bertram/Brinkmann/Kessler/Müller/Graf, § 238 HGB Rn. 52.
4 Vgl. Hoffmann/Lüdenbach, § 238 HGB Rn. 14.
5 Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele/Quick/Wolz, § 238 HGB Rn. 51 f.; Ulmer/Hüffer, § 238 HGB Rn. 60 ff.
6 Vgl. § 257 Abs. 4 i.V.m. Abs. 5 HGB.
7 Vgl. Ulmer/Hüffer, § 238 HGB Rn. 61.
8 Ulmer/Hüffer, § 238 HGB Rn. 61.
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Postwurfsendungen, jedoch aber jene kaufmännische Korrespondenz zu rechnen ist, „die sich auf
Anbahnung, Abschluss, Durchführung, Rückabwicklung eines Geschäftes bezieht, einschließlich
Mahnungen, Mängelrügen, Fristsetzungen und ähnlicher Erklärungen“1.

58Weitere handelsrechtliche Aufbewahrungspflichten und -fristen ergeben sich aus § 257 HGB (vgl.
§ 257 HGB Rn. 1 ff.). Demnach müssen Buchungsbelege – gerechnet vom Schluss des Kalender-
jahrs, in dem der Buchungsbeleg 'entstanden' ist2 – zehn Jahre aufbewahrt werden. Hier können
sich im Einzelfall Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben, wenn ein Sachverhalt zu zwei Geschäfts-
vorfällen führt, die unterschiedlichen Buchungsjahren zuzurechnen sind (vgl. Rn. 10). 

d) Zugriff auf und Lesbarkeit der Aufzeichnungen

59Die Wiedergabe der Handelsbriefe muss innerhalb der Aufbewahrungsfrist wörtlich und vollstän-
dig möglich sein. Auf die Art und Weise der Herstellung der Wiedergabe wird im Gesetz mit dem
Klammerzusatz „Kopie, Abdruck, Abschrift oder sonstige Wiedergabe des Wortlauts auf einem
Schrift-, Bild- oder anderen Datenträger“ verwiesen. Demnach genügt den gesetzl. Anforderungen
jede Form von Datenträgern, sofern die darauf befindlichen Daten während der Aufbewahrungs-
frist in einem angemessenen Zeitraum lesbar gemacht werden können. Sobald abzusehen ist, dass
es z.B. aufgrund des technischen Fortschritts dazu kommt, dass bisherige Datenträger – z.B. man-
gels Lesegerät – demnächst nicht mehr lesbar sein werden, sollte eine Datensicherung auf anderen
Datenträgern erfolgen, um den Dokumentationspflichten zu genügen (vgl. § 239 HGB Rn. 39). Die
Löschbarkeit des Datenträgers ist grds. kein Hindernis.3

5. Ort der Buchführung

60Das HR definiert keinen Ort, an dem die Buchführung zu erfolgen hat und die Belege aufzubewah-
ren sind. Regelmäßig dürfte die Buchführung im Inland am Hauptsitz der Gesellschaft erfolgen.
Aus organisatorischen Gründen bietet dies in der Praxis die meisten Vorteile.

61Bei ausländischen Betriebsstätten wird die Buchführung regelmäßig vor Ort vorgenommen. Viel-
fach sind hierfür nationalspezifische Regelungen im Ausland verantwortlich.

62Steuerlich sieht § 146 AO vor, dass die Führung und Aufbewahrung der Bücher im Inland zu erfol-
gen haben, sofern dem beim Vorliegen ausländischer Betriebsstätten nicht spezifische Landesvor-
schriften entgegenstehen.4 Durch das Jahressteuergesetz 2009 hat der Gesetzgeber diese Norm
allerdings dahingehend gelockert, dass die elektronischen Bücher nunmehr in einem anderen EU-/
EWR-Staat geführt werden dürfen, wenn mit diesem Staat eine Amtshilfevereinbarung besteht
und der Zugriff der Finanzverwaltung auf die Buchführungsdaten sichergestellt ist.5

63Im Zusammenhang mit dem Ort der Buchführung und der Aufbewahrung der Unterlagen steht in
der Praxis vielfach die Frage des 'Outsourcings' der Buchführung. Handelsrechtlich ist dies möglich.
Allerdings muss in diesem Zusammenhang beachtet werden, dass eine Übertragung der originä-
ren, handelsrechtlichen Buchführungspflichten auf Dritte (sowohl hinsichtlich der Vornahme der

1 Ulmer/Hüffer, § 238 HGB Rn. 61.
2 Vgl. § 257 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 4 und Abs. 5 HGB.

Es bietet sich bei unklaren Zuordnungen einzelner Belege an, diese zumindest in
kopierter Form bei den Buchhaltungsunterlagen aller betroffenen GJ aufzuheben.

3 Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele/Quick/Wolz, § 238 HGB Rn. 53; Ulmer/Hüffer, § 238 HGB Rn. 62 f.
4 So auch Beck Bil-Komm/Winkeljohann/Klein, § 238 HGB Rn. 89 und Rn. 93 f.
5 Vgl. § 146 Abs. 2a AO.

In der Praxis bietet es sich an, die Buchführung im Inland am Sitz der Gesellschaft vor-
zunehmen. Im Einzelfall sind die jeweiligen Landesvorschriften im Hinblick auf auslän-
dische Betriebsstätten zu beachten.
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Das  Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) prägt die weitreichendste Reform 
des Handelsbilanzrechts seit rund 25 Jahren. Für Unternehmen und deren Berater 
bedeutet dies zahlreiche komplizierte Neuregelungen, die das gesamte Rechnungs-
wesen betreffen. 

Der Systematische Praxiskommentar Bilanzrecht bietet Ihnen eine umfassende und 
zugleich kompakte Darstellung und Analyse der aktuellen HGB-Normen sowie weiterer 
angrenzender Themenkreise, wie zum Beispiel aus dem Steuerrecht oder aus dem 
Gesellschaftsrecht. Das ganzheitliche Werk vermittelt das gesamte Praxiswissen von 
der Prüfung des Bestehens der Buchführungspfl icht bis zur Offenlegung des Jahres-
abschlusses im elektronischen Bundesanzeiger. 
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